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2) Sofern die Unterfchrift des Bewerbers der Behörde nicht bekannt ift, bleibt Vor¬
behalten, ihre Beglaubigung zu verlangen.

3) Die der Ausfehreibung zugrunde liegenden Verdingungsanfchläge, Zeichnungen,
Bedingungen ufw. , welche bereits durch das Angebot anerkannt find, hat der Bewerber
bei Abfchluß des Vertrages mit zu unterzeichnen.

§ 7 . Sicherheitsleiftung .
Innerhalb 14 Tage nach der Erteilung des Zufchlags hat der Unternehmer die vor-

gefchriebene Sicherheit zu beftellen, widrigenfalls die Behörde befugt ift, von dem Ver¬
trage zurückzutreten und Schadenerfatz zu beanfpruchen .

§ 8 . Koften der Ausfehreibung .
Zu den durch die Ausfchreibung felbft entftehenden Koften hat der Unternehmer

nicht beizutragen.

5 . Kapitel .

Allgemeine Vertragsbedingungen .
85-

Allgemeine
Vertrags¬

bedingungen
für die

Ausführung
von

Hochbauten .

Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Hochbauten
haben in Preußen folgenden Wortlaut :

§ 1 . Gegenftand des Vertrages .
1 ) » Den Gegenftand des Unternehmens bildet die Herftellung der im Vertrage

bezeichneten Bauwerke. Im einzelnen beftimmt fich Art und Umfang der dem Unter¬
nehmer obliegenden Leiftungen nach den Verdingungsanfchlägen , den zugehörigen
Zeichnungen und fonftigen als zum Vertrage gehörig bezeichneten Unterlagen . Die
in den Verdingungsanfchlägen angenommenen Vorderfätze unterliegen jedoch denjenigen
näheren Feftftellungen , welche — ohne wefentliche Änderung der dem Vertrage zu¬
grunde gelegten Bauentwürfe — bei der Ausführung der betreffenden Bauwerke
fich ergeben.

2) Abänderungen der Bauentwürfe anzuordnen , bleibt der Verwaltung Vorbehalten .
Leiftungen, welche in den Bauentwürfen nicht vorgefehen find , können dem

Unternehmer nur mit feiner Zuftimmung übertragen werden.

§ 2 . Berechnung der Vergütung .
1) Die dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach den wirklichen Ar¬

beiten oder Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmäßigen Einheitspreife berechnet.
2) Die Vergütung für Tagelohnarbeiten erfolgt nach den vertragsmäßig verein¬

barten Lohnfätzen.
§ 3 . Ausfchluß einer befonderen Vergütung für Nebenleiftungen .

1 ) Infoweit dafür nicht befondere Preisanfätze vorgefehen oder befondere Beftim -
mungen getroffen find, umfaffen die vereinbarten Preife und Tagelohnfätze zugleich die
Vergütung für die zur planmäßigen Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen und zur
Erfüllung des Vertrages gehörenden Nebenleiftungen aller Art , insbefondere auch für das
Vorhalten von Werkzeug/Geräten und Rüftungen, für die Herftellung oder Unterhaltung
von Zufuhrwegen und die Heranschaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen
Materialien von den auf der Bauftelle befindlichen Lagerplätzen nach der Verwendungs-
ftelle am Bau .
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2 ) Auch die Geftellung der zu den Abdeckungen , Höhentneffungen und Abnahme -
vermeffungen , fowie zu Güteprüfungen

' erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte liegt dem
Unternehmer ob , ohne daß ihm eine befondere Entfchädigung hierfür gewährt wird .

3 ) Etwaige Patentgebühren trägt der Unternehmer . Er hat die Verwaltung gegen
Patentanfprüche Dritter zu vertreten .

§ 4 . Mehrarbeiten oder - Lieferungen .
1 ) *Ohne ausdrückliche fchriftliche Anordnung oder Genehmigung der Verwaltung

darf der Unternehmer keinerlei vom Vertrage abweichende oder im Verdingungsanfchlage
nicht vorgefehene Arbeiten oder Lieferungen ausführen .

2) Diefem Verbot zuwider einfeitig von dem Unternehmer bewirkte Arbeiten oder
Lieferungen ift die Verwaltung befugt , auf deffen Gefahr und Koften wieder befeitigen
zu laffen ; auch hat der Unternehmer nicht nur keinerlei Vergütung für derartige Ar¬
beiten und Lieferungen zu beanfpruchen , fondern muß auch für allen Schaden auf-
kommen , welcher etwa durch die Abweichungen vom Vertrage für die Staatskaffe
entftanden ift.

§ 5 . Minderarbeiten oder Minderlieferungen .
Bleiben die ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen zufolge der von der Ver¬

waltung getroffenen Anordnungen unter der im Vertrage feftverdungenen Menge zurück ,
fo hat der Unternehmer Anfpruch auf den Erfatz des ihm nachweislich hieraus ent-
ftandenen wirklichen Schadens .

§ 6 . Beginn , Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Lieferungen .
1 ) Der Beginn , die Fortfetzung und Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen

haben innerhalb der in den befonderen Bedingungen feftgefetzten Friften zu erfolgen .
2 ) Ift im Vertrage über den Beginn der Arbeiten oder Lieferungen eine Verein¬

barung nicht enthalten , fo hat der Unternehmer fpäteftens 14 Tage nach fchriftlicher
Aufforderung feitens der Verwaltung zu beginnen .

3 ) Die Arbeit oder Lieferung muß im Verhältnis zu den bedungenen Vollendungs -
friften fortgefetzt angemeffen gefördert werden . (§ 12 .)

4 ) Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskräfte und Geräte , fowie die Vorräte an
Materialien müffen allezeit den übernommenen Arbeiten oder Lieferungen entfprechen .

§ 7 . Vertragsftrafe .
1 ) Die Berechtigung der Verwaltung , eine Vertragsftrafe von dem Guthaben des

Unternehmers einzuhalten , richtet sich nach §§ 339 bis 341 des B. G . B.
2) Die Vertragsftrafe gilt als erlassen , wenn die Verwaltung verfpätete oder un¬

genügende Arbeiten oder Lieferungen vorbehaltlos angenommen hat .
3 ) Für die Berechnung einer Vertragsftrafe bei Arbeiten oder Lieferungen ist der

Zeitpunkt maßgebend , zu welchem die Arbeit nach dem Vertrage fertiggeftellt oder die

Anlieferung an dem im Vertrage bezeichneten Anlieferungsorte ftattfinden follte .
4 ) Eine tageweife zu berechnende Vertragsftrafe für verfpätete Ausführung von

Arbeiten oder Lieferungen bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden Sonn¬

tage und allgemeinen Feiertage außer Anfatz -

§ 8 . Behinderungen der Bauausführung .

1 ) Glaubt der Unternehmer fich in der ordnungsmäßigen Fortführung der über¬
nommenen Arbeiten oder Lieferungen durch Anordnungen der Verwaltung , durch höhere
Gewalt oder durch das nicht gehörige Fortfehreiten der Arbeiten oder Lieferungen
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anderer Unternehmer behindert , fo hat er der Verwaltung hiervon fofort Anzeige zu
erftatten.

2) Unterläßt der Unternehmer diefe Anzeige, fo fteht ihm ein Anfpruch auf Be-
rückfichtigung der angeblich hindernden Umftände nicht zu.

3) Der Verwaltung bleibt es Vorbehalten, falls die bezüzlichen Befchwerden des
Unternehmers für begründet zu erachten find , eine angemeffene Verlängerung der im
Vertrage feftgefetzten Vollendungsfriften — längftens bis zur Dauer der betreffenden
Arbeitshinderung — zu bewilligen.

4) Nach Befeitigung der Hinderungen find die Arbeiten ohne weitere Aufforderung
ungefäumt wieder aufzunehmen.

§ 9 . Unterbrechung der Bauausführung . -
1 ) Für die bei Eintritt einer Unterbrechung oder gänzlichen Einftellung der Aus¬

führung bereits gekitteten Arbeiten oder Lieferungen erhält der Unternehmer die den
vertragsmäßig bedungenen Preifen entfprechende Vergütung . Ift für verfchiedenwertigeArbeiten und Lieferungen ein nach dem Durchfchnitt bemeffener Einheitspreis verein¬
bart , fo ift unter Berückfichtigung des höheren oder geringeren Wertes der aus¬
geführten Arbeiten oder Lieferungen gegenüber den noch rückftändigen ein von dem
verabredeten Durchfchnittspreife entfprechend abweichender neuer Einheitspreis für das
Geleiftete befonders zu ermitteln und danach die zu gewährende Vergütung zu berechnen.

2 ) Außerdem kann der Unternehmer den Erfatz des ihm nachweislich entftandenen
wirklichen Schadens beanfpruchen , wenn die die Fortfetzung der Arbeiten oder Liefe¬
rungen hindernden Umftände entweder von der Verwaltung verfchuldet find , oder— infoweit zufällige, von dem Willen der Verwaltung unabhängige Umftände in Frageftehen, — fich auf feiten der Verwaltung zugetragen haben.

3) Eine Entfchädigung für entgangenen Gewinn kann in keinem Falle beanfpruchtwerden.
4 ) In gleicher Weife ift der Unternehmer zum Schadenersatz verpflichtet, wenndie die Unterbrechung veranlaffenden Umftände von ihm verfchuldet find oder auffeiner Seite fich zugetragen haben . (§ 13.)
5 ) Ist die Unterbrechung durch Naturereigniffe herbeigeführt worden , fo kannder Unternehmer einen Schadenerfatz nicht beanfpruchen.
6) Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger als 6 Monate , fo ftehtbeiden Teilen der Rücktritt vom Vertrage frei. Die Rücktrittserklärung muß fchriftlichund fpäteftens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate dem anderen Teile zugeftelltwerden ; andernfalls bleibt — unbefchadet der inzwifchen etwa erwachfenen Anfprücheauf Schadenerfatz oder Vertragsftrafe — der Vertrag mit der Maßgabe in Kraft, daßdie darin ausbedungene Vollendungsfrift um die Daner der Unterbrechung ver¬

längert wird.
§ 10. Güte der Arbeiten und Lieferungen .

1 ) Die Arbeiten oder Lieferungen müffen den beften Regeln der Technik undden befonderen Beftimmungen des Vertrages entfprechen.
2) Bei den Arbeiten dürfen nur tüchtige und geübte Arbeiter befchäftigt werden.
3 ) Arbeiten, welche die Verwaltung den gedachten Bedingungen nicht entfprechendfindet, find fofort und unter Ausfchluß der Anrufung eines Schiedsgerichtes zu befeitigenund durch untadelhafte zu erfetzen. Für hierbei entftehende Verlufte an Materialienhat der Unternehmer die Staatskaffe fchadlos zu halten.
4 ) Arbeiter , welche nach dem Urteil der Verwaltung untüchtig find , müffen auf

Verlangen entlaffen und durch tüchtige erfetzt werden.
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5 ) Materialien , welche dem Vertrage nicht entfprechen , find auf Anordnung der
Verwaltung innerhalb einer zu beftimmenden Frift von der Bauftelle zu entfernen ,
widrigenfalls fie auf Koften und für Rechnung des Unternehmers beliebig veräußert wer¬
den können .

6 ) Behufs Überwachung der Ausführung der Arbeiten , fowie zur Vornahme von
Materialprüfungen fteht dem Beauftragten der Verwaltung jederzeit während der Arbeits -
ftunden der Zutritt zu den Arbeitsplätzen und Werkftätten frei , in welchen zu dem Unter¬
nehmen gehörige Gegenftände angefertigt werden .

7) Auf Verlangen hat der Unternehmer den Beginn der Herftellungsarbeiten recht¬
zeitig der Verwaltung anzuzeigen .

8 ) Entftehen zwifchen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungsverfchieden -
heiten über die Zuverläffigkeit der bei Prüfung der Materialien angewendeten Maschinen
oder Unterfuchungsarten , fo kann der Unternehmer eine weitere Prüfung feitens des
Königlichen Materialprüfungsamts in Groß -Lichterfelde verlangen , deren Feftfetzungen
endgültig entfcheidend find . Die hierbei entftehenden Koften trägt der unter¬
liegende Teil .

§ li . Erfüllung der dem Unternehmer Handwerkern und Arbeitern
gegenüber obliegenden Verbindlichkeiten .

1 ) Der Unternehmer hat der Verwaltung über die mit Handwerkern und Arbeitern
wegen der Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen abgefchloffenen Verträge und
deren Erfüllung jederzeit auf Erfordern Auskunft zu erteilen . Die Verwaltung kann die
Leiftung einer Abfchlagszahlung oder der Schlußzahlung verweigern , bis eine ihr ge¬
nügende Auskunft vorliegt .

2 ) Sollte der Unternehmer die ihm aus den Verträgen mit feinen Handwerkern
und Arbeitern obliegenden Verpflichtungen nicht oder nicht pünktlich erfüllen , fo bleibt
der Verwaltung das Recht Vorbehalten , die von dem Unternehmer gefchuldeten Beträge
für deffen Rechnung aus feinem Guthaben oder der geftellten Sicherheit unmittelbar
an die Berechtigten zu zahlen . Der Unternehmer hat die hierzu erforderlichen Lohn¬
liften und fonftigen Unterlagen der Verwaltung zur Verfügung zu ftellen , auf Erfordern
auch eine Erklärung abzugeben , ob und inwieweit er die Anfprüche der Handwerker
und Arbeiter als begründet anerkennt . Geht die Erklärung nicht in der beftimmten
Frift ein , fo kann der Unternehmer Einwendungen gegen die Anfprüche der Verwal¬
tung gegenüber nicht geltend machen .

§ 12 . Friften für die Befeitigung von Mängeln .
Wenn a) die Arbeiten oder Lieferungen des Unternehmers untüchtig find , oder
b ) die Arbeiten oder Lieferungen nach Maßgabe der verlaufenen Zeit nicht ge¬

nügend gefördert find , oder
c) der Unternehmer den von der Verwaltung gemäß § n getroffenen Anord¬

nungen nicht nachkommt ,
fo ift er zur Befeitigung der vorliegenden Mängel oder zur Befolgung der ge¬

troffenen Anordnungen unter Bewilligung einer angemeffenen Frirt aufzufordern . Die

Friftbeftimmung erfolgt unbefchadet der der Verwaltung fchon vor Ablauf der Frift
zuftehenden Rechte , insbefondere des Rechtes auf Einziehung verwirkter Vertrags -
ftrafen . (§ 7 .)

§ 13 . Entziehung der Arbeiten oder Lieferungen .
1 ) Kommt der Unternehmer innerhalb der Frift den Anordnungen der Verwal¬

tung nicht nach , handelt er den ihm durch § 10, Abfatz 3 und 5 auferlegten Ver-
Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl .) 7
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pflichtungen zuwider oder wird die Sicherheitsleiftung (§ 26 ) nicht fpäteftens 14 Tage
nach Aufforderung bewirkt, fo ift die Verwaltung berechtigt, nach ihrer Wahl entweder

a) gänzlich vom Vertrage zurückzutreten und Schadenerfatz wegen Nicht¬
erfüllung zu verlangen , oder

b ) dem Unternehmer die weitere Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen
ganz oder teilweife zu entziehen und Schadenerfatz wegen nicht genügender
oder verfpäteter Erfüllung zu verlangen, oder

c) auf der Erfüllung der dem Unternehmer obliegenden Verplichtungen vor¬
behaltlich aller Schadenerfatzanfprüche zu beftehen.

Entfcheidet fie fich gemäß a und b , fo teilt fie dies dem Unternehmer mittels
eingefchriebenen Briefes mit. Erfolgt keine Mitteilung, fo ift anzunehmen , daß fie fich
gemäß c entfchieden habe.

2) Werden dem Unternehmer die Arbeiten oder Lieferungen ganz oder teilweife
entzogen, fo kann die Verwaltung, unbefchadet ihrer Schadenserfatzanfprüche, den noch
nicht vollendeten Teil auf feine Koften ausführen laffen oder felbft für feine Rechnung
ausführen.

3) Auf die Berechnung der für die ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen dem
Unternehmer zuftehenden Vergütung und den Umfang feiner Verpflichtung zum Schaden¬
erfatz finden die Beftimmungen in § 9 entfprechende Anwendung.

4) Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Abrechnung
mitgeteilt.

5 ) Abfchlagszahlungen (§ 22 ) können im Falle der Arbeitsentziehung dem Unter¬
nehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt werden, welcher für ihn als ficheres
Guthaben unter Berückfichtigung der entftandenen Gegenanfprüche ermittelt ift .

§ 14. Ordnungsvorfchriften .
1 ) Der Unternehmer oder deffen Vertreter muß fich zufolge Aufforderung auf

der Bauftelle einfinden , fo oft nach dem Ermeffen der Verwaltung die zu treffenden
baulichen Anordnungen ein mündliches Benehmen auf der Bauftelle erforderlich machen .
Die fämtlichen auf dem Bau befchäftigten Bevollmächtigten, Gehilfen und Arbeiter des
Unternehmers find bezüglich der Bauausführung und Aufrechthaltung der Ordnung
auf dem Bauplatze den Anordnungen der Verwaltung unterworfen. Im Falle des Un-
gehorfams kann ihre fofortige Entfernung von der Bauftelle verlangt werden.

2) Der Unternehmer hat , foweit es feinen Arbeitern nicht felbft möglich ift , an-
gemeffene Unterkunft oder Verpflegung zu entfprechenden Preifen zu finden , die dazu
erforderlichen Einrichtungen auf eigene Koften zu treffen. Er hat den in diefer Be¬
ziehung an ihn geftellten Anforderungen der Verwaltung zu genügen . Auch im übrigen
hat er denjenigen Anordnungen zu entfprechen, welche zur Sicherung der Gefundheit
feiner Arbeiter und zur Wahrung der Reinlichkeit von der Verwaltung getroffen werden .
Abtritte find an den ihm angewiefenen Plätzen herzuftellen, regelmäßig zu desinfizieren
und demnächft wieder zu befeitigen. Der Unternehmer ift ferner verpflichtet, auf den
Bauftellen die zur erften Hilfeleiftung vor Ankunft des Arztes erforderlichen Verband¬
mittel und Arzneien nach den Weifungen der Verwaltung bereit zu halten. Die Ver¬
waltung ift berechtigt, die ordnungsmäßige Ausführung der auf Grund der Beftimmung
diefes Abfatzes getroffenen Anordnungen zu überwachen.

3 ) Der Unternehmer hat überhaupt Räume, Vorrichtungen oder Gerätfchaften, die
er zur Verrichtung der Dienfte zu befchaffen hat , fo einzurichten und zu unterhalten,
und Dienftleiftungen, die unter feiner Anordnung oder feiner Leitung vorzunehmen
find, fo zu regeln , daß die Angefteliten und Arbeiter gegen Gefahr für Leben und
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Gefundheit foweit gefchützt find , als die Natur der Dienftleiftung es geftattet . (B . G . B
§ 618 .)

4) Für die Bewachung feiner Gerüfte , Werkzeuge , Geräte ufw . , fowie feiner auf
der Bauftelle lagernden Materialien Sorge zu tragen , ift lediglich Sache des Unter¬
nehmers .

§ 15 . Mitbenutzung von Rüftungen .
Die von dem Unternehmer hergeftellten Rüftungen find während ihres Beftehens

auch anderen Bauhandwerkern unentgeltlich zur Benutzung zu überlaffen . Änderungen
an den Rüftungen im Intereffe der bequemeren Benutzung feitens der übrigen Bau¬
handwerker vorzunehmen , ift der Unternehmer nicht verpflichtet .

§ 16 . Beobachtung polizeilicher Vorfchriften . Haftung des Unternehmers
für feine Angeftellten .

1 ) Für die Befolgung der für Bauausführungen beftehenden polizeilichen Vor¬
fchriften und der etwa befonders ergehenden polizeilichen Anordnungen ift der Unter¬
nehmer für den ganzen Umfang feiner vertragsmäßigen Verpflichtungen verantwortlich .
Koften , welche ihm dadurch erwachfen , können der Staatskaffe gegenüber nicht in Rech¬
nung geftellt werden .

Nach dem Erlaß vom 15 . Januar 1907 können bei ftaatlichen Bauausführungen im Bereiche
einzelner Berufsgenoffenfchaften die Unternehmer feitens der Bauverwaltung zur Herftellung und
Unterhaltung der Abdeckung von Balken - und Trägerlagen, wie der Bruftwehre an fonftigen Öff¬
nungen bei Bauten nur noch angehalten werden, wenn fie durch die befonderen Vertragsbedingungen
dazu ausdrücklich verpflichtet worden find.

Darnach empfiehlt es fich , die erforderlichen Maßnahmen nach Art und Umfang in dem
Verdingungsanfchlage infoweit erfichtlich zu machen, daß die Bewerber in der Lage find, die ihnen
dadurch erwachfenden Koften in ihrem Angebot mit in Anfatz zu bringen.

2) Der Unternehmer trägt insbefondere die Verantwortung für die gehörige Stärke
und fonftige Tüchtigkeit der Rüftungen , Transportbrücken ufw . Diefer Verantwortung
unbefchadet ift er aber auch verpflichtet , eine von der Verwaltung angeordnete Ergänzung
und Verftärkung der Rüftungen , Transportbrücken ufw . unverzüglich und auf eigene
Koften zu bewirken .

§ 17. Krankenverficherung der Arbeiter .
1 ) Auf Verlangen der Verwaltung hat der Unternehmer gegen Beftellung aus¬

reichender Sicherheit eine den Vorfchriften der §§ 69 bis 72 des Krankenverficherungs -
gefetzes unterliegende Baukrankenkaffe enweder für feine verficherungspflichtigen Arbeiter
und Angeftellten allein oder mit anderen Unternehmern , welchen die Ausführung von
Arbeiten auf eigene Rechnung übertragen wird , gemeinfam zu errichten . Eine für den
ftändigen Betrieb des Unternehmers bereits beftehende Betriebskrankenkaffe kann unter
den im § 70 des Krankenverficherungsgefetzes vorgefehenen Bedingungen für das von
dem Unternehmer bei der ftaatlichen Bauausführung verwendete Perfonal als Bau¬
krankenkaffe anerkannt werden .

2) Errichtet die Verwaltung felbft eine Baukrankenkaffe , fo gehören die von dem
Unternehmer bei der Bauausführung befchäftigten verficherungspflichtigen Perfonen mit
dem Tage des Eintrittes in die Befchäftigung der Baukrankenkaffe als Mitglied an . Be¬
freit von diefer Zugehörigkeit find nur diejenigen Perfonen , welche einer nach dem
vorhergehenden Abfatze als Baukrankenkaffe anerkannten Krankenkaffe oder einer den
Anforderungen des § 75 des Krankenverficherungsgefetzes entfprechenden Hilfskaffe als
Mitglieder angehören . Der Unternehmer erkennt das Statut der von der Verwaltung
errichteten Baukrankenkaffe als für ihn verbindlich an . Zu den Koften der Rechnungs -

7*
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und Kaffenführung hat er in diefem Fallt auf Verlangen der Verwaltung einen von
derfelben feftzufetzenden Beitrag zu leiften .

3) Unterläßt der Unternehmer , die Krankenverficherung der von ihm befchäftigten
Perfönen zu bewirken, fo ift er verpflichtet, alle Aufwendungen zu erftatten, welche etwa
der Verwaltung hinfichtlich der von ihm befchäftigten Perfonen durch Erfüllung der
aus dem Krankenverficherungsgefetze fich ergebenden Verpflichtungen erwachten.

4) Etwaige in diefem Falle von der Baukrankenkaffe ftatutenmäßig geleiftete Unter-
ftützungen find von dem Unternehmer gleichfalls zu erfetzen.

5 ) Die von dem Unternehmer beftellte Sicherheit haftet auch für die Erfüllung
der fämtlichen vorftehend bezeichneten Verpflichtungen in Bezug auf die Kranken¬
verficherung.

§ 18 . Haftpflicht des Unternehmers bei Eingriffen in die Rechte Dritter .
1 ) Für unbefugtes Betreten, fowie für Befchädigungen angrenzender Ländereien,

insbefondere durch Entnahme oder Auflagerung von Erde und anderen Gegenftänden
außerhalb der fchriftlich dazu angewiefenen Flächen , ingleichen für die Folgen eigen¬
mächtiger Verfperrungen von Wegen oder Wafferläufen, haftet ausfchließlich der Unter¬
nehmer, mögen diefe Handlungen von ihm oder von feinen Bevollmächtigten, Gehilfen
oder Arbeitern vorgenommen fein .

2) Für den Fall einer folchen widerrechtlichen und nach pflichtmäßiger Über¬
zeugung der Verwaltung dem Unternehmer zur Laft fallenden Befchädigung erklärt fich
diefer damit einverftanden , daß die Verwaltung auf Verlangen des Befchädigten durch
einen nach Anhörung des Unternehmers von ihr zu wählenden Sachverftändigen auf
feine Koften den Betrag des Schadens ermittelt und für feine Rechnung an den Be¬
fchädigten auszahlt , im Falle eines rechtlichen Zahlungshinderniffes aber hinterlegt , fo-
fern die Zahlung oder Hinterlegung mit der Maßgabe erfolgt, daß dem Unternehmer
die Rückforderung für den Fall Vorbehalten bleibt, daß auf feine gerichtliche Klage
dem Befchädigten der Erfatzanfpruch ganz oder teilweife aberkannt werden follte.

§ 19. Aufmeffungen während des Baues und Abnahme .
1 ) Die Verwaltung ift berechtigt, zu verlangen , daß über alle fpäter nicht mehr

nachzumeffenden Arbeiten von den beiderfeits zu bezeichnenden Beauftragten während
der Ausführung gegenfeitig anzuerkennende Aufzeichnungen geführt werden , welche
demnächft der Berechnung zu Grunde zu legen find.

2) Von der Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen hat der Unternehmer der
Verwaltung durch eingefchriebenen Brief Anzeige zu machen , worauf der Termin für
die Abnahme mit tunlichfter Befchleunigung anberaumt und dem Unternehmer fchriftlich
gegen Behändigungsfchein oder mittels eingefchriebenen Briefes bekannt gegeben wird.

3) Sollen die Arbeiten oder Lieferungen zu einem vertraglich beftimmten
Zeitpunkte erfolgen, fo ift der Unternehmer nicht berechtigt , die Abnahme vor jenem
Zeitpunkte zu verlangen.

4 ) Über die Abnahme wird in der Regel eine Verhandlung aufgenommen ; auf
Verlangen des Unternehmers muß dies gefchehen. Die Verhandlung ift von dem
Unternehmer oder dem für ihn etwa erfchienenen Stellvertreter mit zu vollziehen.

5 ) Von der über die Abnahme aufgenommenen Verhandlung wird dem Unter¬
nehmer auf Verlangen eine beglaubigte Abfchrift mitgeteilt.

6) Erfcheint in dem zur Abnahme anberaumten Termin gehöriger Benachrichtigung
ungeachtet weder der Unternehmer felbft, noch ein Vertreter für ihn , fo gelten die
durch die Beauftragten der Verwaltung bewirkten Aufnahmen und fonftigen Feftftellungen
als anerkannt.
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7) Auf die Feftftellung des von dem Unternehmer Qeleifteten im Falle der Ent¬
ziehung der Arbeiten oder Lieferungen (§ 13 ) finden diefe Beftimmungen gleichmäßig
Anwendung .

8) Müffen Teillieferungen fofort nach ihrer Anlieferung abgenommen werden , fo
bedarf es einer befonderen Benachrichtigung des Unternehmers hiervon nicht ; vielmehr
ift es feine Sache , für feine Anwefenheit oder Vertretung bei der Abnahme Sorge zu
tragen .

§ 20 . Rechnungsaufftellung .

1 ) Bezüglich der förmlichen Aufteilung der Rechnung , welche in der Form , Aus¬
drucksweife , Bezeichnung der Bauteile und Reihenfolge der Poften genau nach dem
Verdingungsanfchlage einzurichten ift , hat der Unternehmer den von der Verwaltung
geteilten Anforderungen zu entfprechen .

2) Etwaige Mehrarbeiten oder Mehrlieferungen find in befonderer Rechnung nach¬
zuweifen , unter deutlichem Hinweis auf die fchriftlichen Vereinbarungen , welche darüber
getroffen worden find .

§ 21 . Tagelohnrechnungen .

1 ) Werden im Aufträge der Verwaltung feitens des Unternehmers Arbeiten im
Tagelohn ausgeführt , fo ift die Lite der hierbei befchäftigten Arbeiter dem bauleitenden
Beamten oder deffen Vertreter behufs Prüfung ihrer Richtigkeit täglich vorzulegen .
Etwaige Austeilungen dagegen find dem Unternehmer binnen längftens acht Tagen
mitzuteilen .

2) Die Tagelohnberechnungen find längftens von zwei zu zwei Wochen einzureichen .

§ 22 . Abfchlagszahlungen .

1 ) Abfchlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemeffenen Friften auf
Antrag nach Maßgabe des jeweilig Geleiteten oder Gelieferten bis zu der von der Ver¬
waltung mit Sicherheit vertretbaren Höhe gewährt (§ 13 , Abfatz 5).

2 ) Hiervon können noch nicht hinterlegte Sicherheitsbeträge (§ 26) , fowie ander¬
weitige auf dem Vertrage beruhende Forderungen der Verwaltung gegen den Unter¬
nehmer in Abzug gebracht werden .

§ 23 . Schlußzahlung .
1 ) Die Schlußzahlung erfolgt alsbald nach vollendeter Prüfung und Feftftellung

der vom Unternehmer einzureichenden Rechnung (§ 20) .
2) Bleiben bei der Schlußabrechnung Meinungsverfchiedenheiten zwifchen der

Verwaltung und dem Unternehmer beftehen , fo foll diefem gleichwohl das ihm un -
beftritten zuftehende Guthaben nicht vorenthalten werden .

3 ) Vor Empfangnahme des von der Verwaltung als Reftguthaben zur Auszahlung
angebotenen Betrages muß der Unternehmer alle Anfprüche , welche er aus dem Ver¬
tragsverhältnis über die behördlicherfeits anerkannten hinaus etwa noch zu haben ver¬
meint , beftimmt bezeichnen und fich Vorbehalten , widrigenfalls die Geltendmachung
diefer Anfprüche fpäter ausgefchloffen ift.

§ 24 . Zahlende Kaffe .
Alle Zahlungen erfolgen , fofern nicht in den befonderen Bedingungen etwas

anderes feftgefetzt ift , auf der Kaffe der Verwaltung , für welche die Arbeiten oder
Lieferungen ausgeführt werden .
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§ 25 . Gewährleiftung .
1 ) Die in befonderen Bedingungen des Vertrages vorgefehene , in Ermangelung

folcher nach den allgemein gefetzlichen Vorfchriften fich beftimmende Frift für die dem
Unternehmer obliegende Gewährleiftung für die Güte der Arbeit oder der Materialien
beginnt mit dem Zeitpunkt der Abnahme der Arbeit oder Lieferung.

2) Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängeln gelieferter Waren
(Art . 377 des Handelsgefetzbuches) ift nicht ftatthaft.

§ 26 . Sicherheitsftellung .
1 ) Die Sicherheit für die vollftändige Vertragserfüllung kann durch Bürgen oder

Pfänder beftellt werden : durch Bürgen jedoch nur mit Einwilligung der Verwaltung.
Der Bürge hat einen Bürgfchein nach Anordnung der Verwaltung auszuftellen.

2) Die Höhe der zu beftellenden Pfänder beträgt fünf (5) vom Hundert der
Vertragsfumme, foweit nicht ein anderes beftimmt ift.

3) Die Verwaltung kann die Hinterlegung eines Generalpfandes zulaffen , das für
alle von dem Unternehmer im Bereiche der Verwaltung vertragsmäßig übernommenen
Verpflichtungen haftet. Die Höhe des Generalpfandes wird verwaltungsfeitig nach dem
Durchfchnittswert fämtlicher von dem Unternehmer auszuführenden oder in den letzten
drei Jahren ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen bemeffen und feftgefetzt.

4) Die Verwaltung behält fich das Recht vor , das Generalpfand jederzeit bis
höchftens zum Gefamtbetrage der Einzelpfänder, an deren Stelle es beftellt ift , zu
erhöhen , fofern es zur Sicherftellung der Verbindlichkeiten des Unternehmers nach
ihrem Ermeffen nicht genügt. Sie ift berechtigt , ihr Einverftändnis mit der Beftellung
eines Generalpfandes jederzeit zurückzuziehen und zu verlangen , daß an deffen Stelle
innerhalb der von ihr zu beftimmenden Frift die erforderlichen Einzelpfänder hinterlegt
werden . Die Freigabe des Generalpfandes erfolgt in diefem Falle nicht vor Stellung
fämtlicher Einzelpfänder.

5 ) Zum Pfände können beftellt werden entweder Forderungen , die in das Reichs -
fchuldbuch oder in das Staatsfchuldbuch eines Bundesftaates eingetragen find , oder
bares Geld , Wertpapiere , Depotfeheine der Reichsbank, Sparkaffenbücher oder Wechfel .

6) Hinterlegtes bares Geld geht in das Eigentum der Verwaltung über . Es wird
nicht verzinft. Dem Unternehmer fteht ein Anfpruch auf Rückerftattung nur dann zu,
wenn er aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat.

7) Als Wertpapiere werden angenommen die Schuldverfchreibungen der deutfehen
Reichsanleihe und der preußifchen Staatsanleihe zum Nennwerte , fofern jedoch der
Kurswert höher ift , zum Kurswerte , die Schuldverfchreibungen der anderen deutfehen
Bundesftaaten fowie die Stamm - und Stamm-Prioritäts-Aktien und Prioritäts -Obligationen
derjenigen Eifenbahnen, deren Erwerb durch den preußifchen Staat gefetzlich genehmigt
ift , zum Kurswerte , die übrigen bei der deutfehen Reichsbank beleihbaren Effekten zu
dem dafelbft beleihbaren Bruchteil des Kurswertes.

8) Depotfeheine der Reichsbank oder der Königl . Seehandlung (Preuß . Staatsbank)
über hinterlegte verpfändungsfähige (vergl. zu 7) Wertpapiere werden angenommen,
wenn gleichzeitig eine Verpfändungsurkunde des Unternehmers und eine Aushändigungs-
befcheinigung der Reichsbank oder der Königl . Seehandlung (Preuß . Staatsbank) nach
Anordnung der Verwaltung überreicht wird.

9) Sparkaffenbücher werden nach dem Ermeffen der Verwaltung angenommen.
Gleichzeitig ift über das Sparkaffenguthaben eine Verpfändungsurkunde nach Anordnung
der Verwaltung auszuftellen.
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10) Wechfel werden nach dem Ermeffen der Verwaltung angenommen , wenn fie

an den durch die zuftändige Verwaltungsbehörde vertretenen Fiskus bei Sicht zahlbar ,
gezogen und akzeptiert find , eigene Wechfel nur , wenn fie bei Sicht zahlbar und

avaliert find und als Wechfelnehmer der Fiskus bezeichnet ift.
n ) Die Ergänzung einer Pfandbeftellung kann gefordert werden , falls diefe infolge

teilweifer Inanfpruchnahme oder bei den gemäß Abfatz 7 lediglich zum Kurswerte nicht

aber auch zum Nennwerte anzunehmenden Wertpapieren infolge eines Kursrückganges
nicht mehr genügend Deckung bietet .

12 ) Die Befriedigung aus den verpfändeten Schuldbuchforderungen , Wertpapieren ,
Depotfeheinen , Sparkaffenbüchern und Wechfeln erfolgt nach den gefetzlichen Be-

ftimmungen . Die Verwaltung behält fich das Recht vor , jederzeit an Stelle einer in

Wechfeln oder Bürgfchaften beftellten Sicherheit anderweit Sicherheit zu fordern .

13) Wertpapieren find ftets die Erneuerungsfeheine beizufügen .

14) Zins -, Renten - und Gewinnanteilsfcheine können dem Unternehmer auf Grund

des Vertrages beiaffen werden . Andernfalls werden fie , folange als nicht eine Ver¬

äußerung der Wertpapiere zur Deckung entftandener Verbindlichkeiten in Ausficht ge¬
nommen werden muß , zu den Fälligkeitstagen dem Unternehmer ausgehändigt .

15) Die Verwaltung überwacht nicht , ob die ihr verpfändeten Wertpapiere , Depot -

fcheine , Sparkaffenbücher und Wechfel zur Auszahlung aufgerufen , ausgeloft oder ge¬

kündigt werden oder ob fonft eine Veränderung betreffs ihrer eintritt . Hierauf zu

achten und das Geeignete zu veranlaffen , ift lediglich Sache des Verpfänders , den auch

allein die nachteiligen Folgen treffen , wenn die nötigen Maßregeln unterbleiben .

16) Die Rückgabe der Pfänder , foweit fie für Verbindlichkeiten des Unternehmers

nicht in Anfpruch zu nehmen find , erfolgt , falls fie nicht als Generalpfand beftellt find ,
nachdem der Unternehmer die ihm obliegenden Verpflichtungen vollftändig erfüllt hat ,
und , infoweit die Pfänder zur Sicherung der Verpflichtung zur Gewährleiftung dienen ,
nachdem die Gewährleiftungszeit abgelaufen ift. In Ermangelung anderweiter Ver¬

abredung gilt als bedungen , daß die Pfänder in ganzer Höhe zur Deckung der aus der

Gewährleiftung fich ergebenden Verbindlichkeiten einzubehalten find .

§ 27 . Übertragbarkeit des Vertrages .

1) Ohne Genehmigung der Verwaltung darf der Unternehmer feine Vertrags- •

mäßigen Verpflichtungen nicht auf andere übertragen .
2 ) Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages in Konkurs , fo ift die

Verwaltung berechtigt , den Vertrag mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben .

3) Bezüglich der in diefem Falle zu gewährenden Vergütung , fowie der Gewährung

von Abfchlagszahlungen finden die Beftimmungen des § 13 finngemäß Anwendung .

4) Für den Fall , daß der Unternehmer mit dem Tode abgehen füllte , bevor der

Vertrag vollftändig erfüllt ift, hat die Verwaltung die Wahl , ob fie das Vertragsverhältnis
mit feinen Erben fortfetzen oder es als aufgelöft betrachten will .

5) Macht die Verwaltung von den ihr nach Abfatz 2 und 4 zuftehenden Rechten

Gebrauch , fo teilt fie dies dem Konkursverwalter oder dem Unternehmer oder feinen

Erben mittels eingefchriebenen Briefes mit . Erfolgt keine Mitteilung , fo ift anzunehmen ,
daß fie auf der Erfüllung oder Fortfetzung des Vertrages beftehe .

§ 28 . Gerichtsftand .

Für die aus dem Vertrage entfpringenden Rechtsftreitigkeiten hat der Unternehmer

— unbefchadet der im § 29 vorgefehenen Zuftändigkeit eines Schiedsgerichtes — bei

dem zuftändigen Gerichte , in deffen Bezirk die den Vertrag abfchließende Behörde ihren

Sitz hat , Recht zu nehmen .
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§ 2Q . Schiedsgericht .
1) Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten ,

fowie über die Ausführung des Vertrages find zunächft der vertragfchließenden Behörde
zur Entfcheidung vorzulegen.

2 ) Die Entfcheidung diefer Behörde gilt als anerkannt, falls der Unternehmer
nicht binnen vier Wochen vom Tage der Zuftellung der Behörde anzeigt, daß er auf
fchiedsrichterliche Entfcheidung über die Streitigkeiten antrage.

3) Die Fortführung der Bauarbeiten nach Maßgabe der von der Verwaltung ge¬
troffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden.

4 ) Auf das fchiedsrichterliche Verfahren finden die Vorfchriften in §§ 1025 bis
1048 der deutfchen Zivilprozeßordnung Anwendung.

5 ) Falls über die Bildung des Schiedsgerichtes durch die befonderen Vertrags¬
bedingungen abweichende Vorfchriften nicht getroffen find , ernennen die Verwaltung
und der Unternehmer je einen Schiedsrichter. Schiedsrichter follen nicht gewählt
werden aus der Zahl der unmittelbar Beteiligten oder derjenigen Beamten , zu deren
Gefchäftskreis die Angelegenheit gehört hat.

6) Falls die Schiedsrichter fich über einen gemeinfamen Schiedsfpruch nicht
einigen können , wird das Schiedsgericht durch einen Obmann ergänzt. Diefer wird
von den Schiedsrichtern gewählt, oder , wenn fie fich nicht einigen können , von dem
Leiter derjenigen benachbarten Provinzialbehörde desfelben Verwaltungszweiges ernannt,deren Sitz dem Sitze der vertragfchließenden Behörde am nächften belegen ift.

7 ) Der Obmann hat die weiteren Verhandlungen zu leiten und darüber zu befinden ,ob und inwieweit eine Ergänzung der bisherigen Verhandlungen (Beweisaufnahmen ufw .)
ftattzufinden hat. Die Entfcheidung über den Streitgegenftand erfolgt nach Stimmen¬
mehrheit.

8) Beftehen in Beziehung auf Summen, über welche zu entfcheiden ift , mehr als
zwei Meinungen , fo wird die für die größte Summe abgegebene Stimme der für die
zunächft geringere abgegebenen hinzugerechnet.

9 ) Über die Tragung der Koften des fchiedsgerichtlichen Verfahrens entfcheidet
das Schiedsgericht nach billigem Ermeffen.

10) Wird der Schiedsfpruch in den in § 1041 der Zivilprozeßordnung bezeichnten
Fällen aufgehoben , fo hat die Entfcheidung des Streitfalles im ordentlichen Rechtswegezu erfolgen.

§ 30 . Koften und Stempel .
1 ) Briefe und Depefchen, welche den Abfchluß und die Ausführung des Vertrages

betreffen, werden beiderfeits frei gemacht.
2 ) Die Portokoften für folche Geld- und fonftigen Sendungen , welche in aus -

fchließlichem Intereffe des Unternehmers erfolgen, trägt diefer.
3 ) Die Stempelfteuer trägt der Unternehmer nach Maßgabe der gefetzlichen Be-

ftimmungen. Auch diejenigen Stempelbeträge find von dem Unternehmer zu zahlen ,die von der Steuerbehörde etwa nachträglich gefordert werden.
4) Die übrigen Koften des Vertragsabfchluffes fallen jedem Teile zur Hälfte

zur Laft . «

Anerkannt . . . . den . . , ten 19 . .
(Der Unternehmer .)
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Für die Ausführung von Leiftungen oder Lieferungen , alfo wenn es fich um

Lieferung von Bauftoffen, Konftruktionsteilen, Betriebsftoffen und um Befchaffung
fonftiger beweglicher Gegenftände handelt , kommen folgende „Allgemeine Be¬

dingungen " in Betracht, die zum Teile allerdings den vorher angeführten gleichen .

§ 1 . Gegenftand des Vertrages .

1 ) Den Gegenftand des Unternehmens bildet die Ausführung der im Vertrage be-

zeichneten Leiftung oder Lieferung .
2) Im einzelnen beftimmt fich Art und Umfang der dem Unternehmer obliegenden

Leiftung oder Lieferung nach dem Vertrage , den Zeichnungen und fonftigen als zum

Vertrage gehörig bezeichneten Unterlagen .

3) Nachträgliche Abänderungen der Befchaffenheit des Lieferungsgegenftandes oder

der Leiftung anzuordnen , bleibt der Verwaltung Vorbehalten . Wird dadurch eine

Änderung des Preifes bedingt , fo erfolgt die Entfchädigung hierfür im billigen Verhältnis

zu dem vertragsmäßig vereinbarten Preife . Die Entfchädigungsfätze find rechtzeitig
fchriftlich zu vereinbaren . Leitungen oder Lieferungen , welche in dem Vertrage oder

in den dazu gehörigen Unterlagen nicht vorgefehen find , können dem Unternehmer nur

mit feiner Zuftimmung übertragen werden .

§ 2 . Berechnung der Vergütung .

1 ) Die dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach den wirklichen

Leiftungen oder Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmäßigen Einheitspreife

berechnet .
2) Infoweit für Nebenleiftungen fowie für das Vorhalten von Werkzeug und Geräten

nicht befondere Preisanfätze vorgefehen find , umfaffen die vereinbarten Preife zugleich

die Vergütung für Nebenleiftungen aller Art . Auch die Geftellung der zu den Güte¬

prüfungen erforderlichen Arbeitskräfte , Mafchinen und Geräte liegt dem Unternehmer

ohne befondere Entfchädigung ob .

3) Etwaige auf den Lieferungsgegenftänden beruhende Patentgebühren trägt der

Unternehmer . Derfelbe hat die Verwaltung gegen Patentanfprüche Dritter zu vertreten .

4) Für Fäffer und Verpackungsmaterial wird weder eine Vergütung gekittet , noch

eine Gewähr für gute Aufbewahrung übernommen . Sie gehen in das Eigentum der

Verwaltung über , fofern nicht abweichende Vereinbarungen getroffen find .

§ 3 . Mehrleiftungen oder Mehrlieferungen .

Einfeitig oder ohne vorherige Beftellung (Auftrag ) von dem Unternehmer bewirkte

Leiftungen oder Lieferungen brauchen nicht angenommen zu werden ; auch ift die Ver¬

waltung befugt , folche Leiftungen auf Gefahr und Kotten des Unternehmers wieder be-

feitigeh zu laffen . Diefer hat bei Nichtannahme nicht nur keinerlei Vergütung für der¬

artige Leiftungen oder Lieferungen zu beanfpruchen , fondern muß auch für allen Schaden

aufkommen , welcher etwa durch die Abweichungen vom Vertrage für die Verwaltung

entftanden ift .

§ 4 . Beginn , Fortführung und Vollendung der Leiftungen

oder Lieferungen .

1 ) Der Beginn , die Fortführung und Vollendung der Leiftungen oder Lieferungen

hat innerhalb der im Vertrage feftgefetzten Friften zu erfolgen . Ift im Vertrage über

den Beginn der Leiftungen oder Lieferungen eine Vereinbarung nicht enthalten , fo hat

der Unternehmer fpäteftens 14 Tage nach fchriftlicher Aufforderung feitens der Ver-

86.
Allgemeine
Vertrags¬

bedingungen
für die

Ausführung
on Leiftungen

und
Lieferungen .
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waltung zu beginnen. Die Leiftung oder Lieferung muß im Verhältnis zu den be¬
dungenen Vollendungsfriften fortgefetzt angemeffen gefördert werden . (§ 11 .)

2) Die Vorräte an Materialien müffen allezeit den übernommenen Leitungen oder
Lieferungen entfprechen.

§ 5 . Vertragsftrafe .
1) Die Berechtigung der Verwaltung, eine Vertragsftrafe von dem Guthaben des

Unternehmers einzubehalten, richtet fich nach B. G . B . §§ 339 bis 341 .
2) Die Vertragsftrafe gilt nicht als erlaffen, wenn die Verwaltung verfpätete oder

ungenügende Leitungen oder Lieferungen vorbehaltlos angenommen hat.
3) Für die Berechnung einer Verzugsftrafe bei Leiftungen oder Lieferungen ift der

Zeitpunkt maßgebend, an welchem die Leiftung nach dem Vertrage fertiggeftellt oder die
Ablieferung an dem im Vertrage bezeichneten Anlieferungsorte ftattfinden füllte.

4) Eine tageweife zu berechnende Vertragsftrafe für verfpätete Ausführung von
Leiftungen oder Lieferungen bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden Sonn¬
tage und allgemeinen Feiertage außer Anfatz.

§ 6 . Behinderung der Leiftungen oder Lieferungen .
1 ) Glaubt der Unternehmer fich in der ordnungsmäßigen Fortführung der über¬

nommenen Leiftungen oder Lieferungen durch Anordnungen der Verwaltung oder höhere
Gewalt gehindert, fo hat er der Verwaltung hiervon fofort Anzeige zu erftatten.

2) Unterläßt der Unternehmer diefe Anzeige, fo fteht ihm ein Anfpruch auf Be-
rückfichtigung der angeblich hindernden Umftände nicht zu .

3 ) Der Verwaltung bleibt Vorbehalten , falls die bezüglichen Angaben des Unter¬
nehmers für begründet zu erachten find, eine angemeffene Verlängerung der im Vertrage
feftgefetzten Leiftungs- oder Lieferungsfriften zu bewilligen.

4) Nach Befeitigung der Hinderungen find die Leiftungen oder Lieferungen ohne
weitere Aufforderung ungefäumt wieder aufzunehmen.

§ 7 . Güte der Leiftungen oder Lieferungen .
1 ) Die Leiftungen oder Lieferungen müffen den beften Regeln der Technik und

den befonderen Beftimmungen des Vertrages entfprechen.
2) Behufs Überwachung der Ausführung der Leiftungen oder Lieferungen , fowie

Vornahme von Materialprüfungen fteht den Beauftragten der Verwaltung jederzeit während
der Arbeitsftunden der Zutritt zu den Arbeitsplätzen und Werkftätten frei , in welchen
zu dem Unternehmen gehörige Gegenftände angefertigt werden . Auf Verlangen hat
Unternehmer den Beginn der Herftellungsarbeiten rechtzeitig bei der Verwaltung anzu¬
zeigen . Müffen einzelne Leiftungen oder Teillieferungen fofort nach ihrer Ausführung
geprüft werden, fo bedarf es einer befonderen Benachrichtigung des Unternehmers hier¬
von nicht; vielmehr ift es deffen Sache , für feine Anwefenheit oder Vertretung bei der
Prüfung Sorge zu tragen.

3) Entftehen zwifchen der Verwaltung und dem Unternehmer Meinungsverfchieden-
heiten über die Zuverläffigkeit der hierbei angewendeten Mafchinen oder Unterfuchungs-
arten , fo kann der Unternehmer eine weitere Prüfung feitens des Königlichen
Materialprüfungsamts in Groß -Lichterfelde verlangen , deffen Feftfetzungen endgültig
entfcheidend find . Die hierbei entgehenden Koften trägt der unterliegende Teil .

4) Die bei der Güteprüfung nicht bedingungsgemäß befundenen Gegenftände hat
Unternehmer unentgeltlich und, falls die Güteprüfung nicht in der Werkftatt, Fabrik ufw.
des Unternehmers ftattgefunden hat, auch frei Anlieferungsortzu erfetzen. (§ 11 .)
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5) Für die durch Zurückweifung nicht bedingungsgemäßer Gegenftände entgehenden

Kotten und Verlurte an Materialien hat der Unternehmer die Verwaltung fchadlos

zu halten .
§ 8 . Ort der Anlieferung und Verfand .

1 ) Die Anlieferung der Leiftungs - und Lieferungsgegenftände hat nach den Be-

ftimmungen des Vertrages zu erfolgen .
2) Ift die Anlieferung frei Waggon vereinbart , fo ift Unternehmer verpflichtet ,

die Materialien unter tunlichfter Ausnutzung der Tragfähigkeit der Eifenbahnwagen

aufzugeben und die hierbei entgehenden Nebenkoften , wie z. B. für die Ausfertigung

der Frachtbriefe und die etwa verlangte bahnamtliche Feftftellung des Gewichtes der Sen¬

dung , zu tragen .
3) In dem Frachtbriefe find feitens des Unternehmers die zu verfendenden Materia¬

lien nach deren Benennung , Stückzahl , Gewicht und zutreffendenfalls Länge aufzunehmen .

4) Unterlaffung der Gewichtsangabe feitens des Abfenders foll dem Anträge auf

bahnamtliche Feftftellung des Gewichtes gleichgeachtet werden .

§ g . Abnahme und Gewährleiftung .

1 ) Die Abnahme des Gegenftandes der Leiftung oder Lieferung erfolgt an den

von der Verwaltung zu bezeichnenden Empfangs - (Erfüllungs -) Orten . Erft mit dem

Zeitpunkte der Abnahme geht das Eigentum und die Gefahr auf die Verwaltung über .

2) Sollen die Arbeiten oder Lieferungen zu einem vertraglich beftimmten Zeit¬

punkte erfolgen , fo ift der Unternehmer nicht berechtigt , die Abnahme vor jenem Zeit¬

punkte zu verlangen .
3) Ift die im § 7 vorgefehene Güteprüfung bereits vorher vorgenommen und ihr

Ergebnis als bedingungsgemäß anerkannt worden , fo findet eine Wiederholung der -

felben bei der Abnahme in der Regel nicht ftatt .

4) Mit der Abnahme beginnt die in den befonderen Bedingungen des Vertrages

vorgefehene , in Ermangelung folcher nach den allgemeinen gefetzlichen Vorfchriften

(vergl. B. G . B . §§ 477 u . 638 ) fich beftimmende Fr ift für die dem Unternehmer ob¬

liegende Gewährleiftung für die Güte der Leiftung oder Lieferung .

5) Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängeln gelieferter Waren (§ 377

des Handelsgefetzbuches ) ift nicht ftatthaft .
6) Bezüglich der bei der Abnahme zurückgewiefenen Gegenftände liegt dem

Unternehmer die gleiche Erfatzverpflichtung ob , wie bezüglich der bei der Güteprüfung

nicht bedingungsgemäß befundenen Gegenftände . (§ 7.)

7) Für alle Gegenftände dagegen , welche fich während der Dauer der Gewähr¬

leiftung als nicht bedingungsgemäß erweifen , bezw . für folche , welche infolge fchlechten

Materials oder mangelhafter Herftellung bei gewöhnlicher Betriebsnutzung , d . h . mit

Ausfchluß nachweisbarer Unfälle , betriebsunbrauchbar werden oder bei der Bearbeitung

fich als fehlerhaft herausftellen , ift Unternehmer verpflichtet ,

a) fofern nach den befonderen Bedingungen Naturalerfatz ftattfindet : neue , den Be¬

dingungen entfprechende Stücke frei Empfangs - (Erfüllungs -)Ort zu liefern (§ 11 ) ;

b) fofern nach den befonderen Bedingungen Geldausgleich eintritt :

1 ) den vertragsmäßigen Lieferpreis ,
2) die Frachtkoften von dem Anlieferungsorte oder der demfelben zunächft

gelegenen Station nach dem Erfüllungsorte zu vergüten .

8) Bei Berechnung der Frachtkoften wird der zur Zeit der Erfatzforderung gül¬

tige Tarif für Wagenladungen von 10000 ks zugrunde gelegt . Die bezüglichen Be¬

träge find innerhalb 4 Wochen nach ergangener Aufforderung einzuzahlen .
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§ 10. Gemeinfame Beftimmungen für die Güteprüfung ,
Abnahme und Gewährleiftung .

1) Unberchadet des Rechtes , feine Anrprüche im fchiedsrichterlichen Verfahren
(§ 20) geltend zu machen , ift Unternehmer verpflichtet , fich zunächft dem Urteile des
mit der Güteprüfung oder Abnahme betrauten Beamten zu unterwerfen . Etwa er¬
forderliche Nacharbeiten an einzelnen , den Bedingungen nicht voll entfprechenden
Leiftungs - oder Lieferungsgegenftänden hat der Unternehmer ungefäumt auszuführen ,
widrigenfalls dies feitens der Verwaltung auf feine Kotten gefchehen kann .

2) Der Unternehmer ift verpflichtet , auf der Verwaltung gehörigen Lagerplätzen
befindliche , zurückgewiefene oder während der Garantiezeit fchadhaft gewordene Gegen-
ftände , welche letztere auch auf der der Verwendungsftelle zunächftbelegenen Station von
der Verwaltung zur Verfügung geftellt werden können , alsbald von der Lagerftelle zu
entfernen . Gefchieht das innerhalb der fertgefetzten Frift nicht , fo können diefe Gegen-
ftände feitens der Verwaltung auf Koften und für Rechnung des Unternehmers beliebig
veräußert werden . ( B . G . B . §§ 383 , 384 u . 386 .)

§ 11 . Fritten für Nachlieferungen oder Befeitigung von Mängeln .
Zum Erfatz der bei der Güteprüfung (§ 7), bei der Abnahme (§ 9) und , foweit

Naturalerfatz ftattfindet , auch der nach der Abnahme (§ 9) zurückgewiefenen Leitungenoder Lieferungen ift dem Unternehmer eine angemeffene Frift zu beftimmen . Das
Gleiche gilt , wenn die Leitungen oder Lieferungen untüchtig oder nach Maßgabe der
verlaufenen Zeit nicht genügend gefördert find , von der Befeitigung diefer Mängel.
Die Friftbeftimmung erfolgt unbefchadet der der Verwaltung fchon vor Ablauf der
Frift zuftehenden Rechte , insbefondere des Rechtes auf Einziehung verwirkter Vertrags -
ftrafen (§ 5).

§ 12. Entziehung der Leitungen oder Lieferungen .
1 ) Kommt der Unternehmer innerhalb der Frift den Anordnungen der Verwaltung

nicht nach , oder find feine Erfatzleiftungen oder -Lieferungen nicht bedingungsgemäß ,oder wird die Sicherheitsleiftung (§ 17) nicht fpäteftens binnen 14 Tagen nach Auf¬
forderung bewirkt , fo ift die Verwaltung berechtigt , nach ihrer Wahl entweder

a) gänzlich vom Vertrage zurückzutreten und Schadenerfatz wegen Nichterfül¬
lung zu verlangen , oder

b ) dem Unternehmer die weitere Ausführung der Leitungen oder Lieferungen
ganz oder teilwehe zu entziehen und Schadenerfatz wegen nicht genügenderoder verfpäteter Erfüllung zu verlangen , oder

c) auf der Erfüllung der dem Unternehmer obliegenden Verpflichtungen vor¬
behaltlich aller Schadenerfatzanfprüche zu beftehen . Entfcheidet fie fich gemäßa oder b , fo teilt fie dies dem Unternehmer mittels eingefchriebenen Briefes mit.
Erfolgt keine Mitteilung , fo ift anzunehmen , daß fie fich gemäß c entfchieden habe.

2) Werden dem Unternehmer die Leitungen oder Lieferungen ganz oder teilweife
entzogen , To kann die Verwaltung , unbefchadet ihrer Erfatzanfprüche , den noch nicht
vollendeten Teil auf feine Koften ausführen laffen oder felbft für feine Rechnung ausführen .

3 ) Nach beendeter Leiftung oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Ab¬
rechnung mitgeteilt .

4) Abfchlagszahlungen (§ 14) können im Falle der Entziehung der Leiftung oder
Lieferung dem Unternehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt werden , welcherfür ihn als ficheres Guthaben unter Berückfichtigung der entftandenen Gegenanfprücheermittelt ift.
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§ 13. Rechnungsaufftellung .

1) Bezüglich der förmlichen Aufteilung der Rechnung , welche in der Form , Aus¬

drucksweife und Reihenfolge der Porten genau nach dem Vertrage und detfen Unter¬

lagen einzurichten ift , hat der Unternehmer den von der Verwaltung geteilten An¬

forderungen zu entfprechen .
2 ) Etwaige Mehrleitungen oder Mehrlieferungen find in befonderer Rechnung

nachzuweifen unter deutlichem Hinweis auf die fchriftlichen Vereinbarungen , welche

darüber getroffen worden find .

§ 14 . Abfchlagszahlungen .

1 ) Abfchlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemeffenen Friften auf An¬

trag nach Maßgabe des jeweilig Geleiteten oder Gelieferten bis zu der von der Ver¬

waltung mit Sicherheit vertretbaren Höhe gewährt (vergl . § 12 , Abfatz 4).

2) Hiervon können noch nicht hinterlegte Sicherheitsbeträge (§ 17) , fowie ander¬

weitige auf dem Vertrage beruhende Forderungen der Verwaltung gegen den Unter¬

nehmer in Abzug gebracht werden .

§ 15. Schlußzahlung .

1 ) Die Schlußzahlung erfolgt nach vollendeter Prüfung und Feffftellung der vom

Unternehmer einzureichenden Rechnung (§ 13).
2) Bleiben bei der Schlußabrechnung Meinungsverfchiedenheiten zwifchen der Ver¬

waltung und dem Unternehmer beftehen , fo foll diefem gleichwohl das ihm unbeftritten

zuftehende Guthaben nicht vorenthalten werden .

3 ) Vor Empfangnahme des von der Verwaltung als Reftguthaben zur Auszahlung

angebotenen Betrages muß der Unternehmer alle Anfprüche , welche er aus dem Vertrags¬

verhältnis über die behördlicherfeits anerkannten hinaus etwa noch zu haben vermeint ,

beftimmt bezeichnen und fich fchriftlich Vorbehalten , widrigenfalls die Geltendmachung

diefer Anfprüche fpäter ausgefchloffen ift.

§ 16. Zahlende Kaffe .

Alle Zahlungen erfolgen , fofern nicht in den befonderen Bedingungen oder im

Vertrage etwas anderes feftgefetzt ift , auf der Kaffe der Verwaltung , für welche die

Leiftung oder Lieferung ausgeführt wird .
(Bei allen durch die Polt erfolgenden Zahlungen wird das Poftgeld von dem Geldbeträge

in Abzug gebracht.)
§ 17. Sicherheitsftellung .

1 ) Die Sicherheit für die vollftändige Vertragserfüllung kann durch Bürgen oder

Pfänder beftellt werden , durch Bürgen jedoch nur mit Einwilligung der Verwaltung .

Der Bürge hat einen Bürgfchein nach Vorfchrift der Verwaltung auszuftellen .

2 ) Die Höhe der zu beftellenden Pfänder beträgt fünf (5) vom Hundert der Ver-

tragsfumme , foweit nicht anderes beftimmt ift.

3 ) Die Verwaltung kann die Hinterlegung eines Generalpfandes zulaffen , das für

alle von dem Unternehmer im Bereiche der Verwaltung vertragsmäßig übernommenen

Verpflichtungen haftet . Die Höhe des Generalpfandes wird verwaltungsfeitig nach dem

Durchfchnittswert fämtlicher von dem Unternehmer auszuführenden oder in den letzten

drei Jahren ausgeführten Lieferungen oder Leiftungen bemeffen und feftgefetzt .

4) Die Verwaltung behält fich das Recht vor , das Generalpfandobjekt bis höchftens

zum Gefamtbetrage der Einzelpfänder , an deren Stelle es beftellt ift, zu erhöhen , fofern

es zur Sicherftellung der Verbindlichkeiten des Unternehmers nach ihrem Er -

meffen nicht genügt . Sie ift berechtigt , ihr Einverftändnis mit der Beftellung eines
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Generalpfandes jederzeit zurückzuziehen und zu verlangen , daß an deffen Stelle , innerhalb
der von ihr zu beftimmenden Frift , die erforderlichen Einzelpfänder hinterlegt werden.
Die Freigabe des Generalpfandes erfolgt in diefem Falle nicht vor Stellung fämtlicher
Einzelpfänder .

5) Zum Pfände können beftellt werden entweder Forderungen , die in das Reichs-
fchuldbuch oder in das Staatsfchuldbuch eines Bundesftaates eingetragen find , oder bares
Geld , Wertpapiere , Depotfeheine der Reichsbank , Sparkaffenbücher oder Wechfel .

6) Flinterlegtes bares Geld geht in das Eigentum der Verwaltung über . Dasfelbe
wird nicht verzinft . Dem Unternehmer fteht ein Anfpruch auf Rückerftattung nur dann
zu , wenn er aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat .

7) Als Wertpapiere werden angenommen : die Schuldverfchreibungen der deutfehen
Reichsanleihe und der preußifchen Staatsanleihe zum Nennwerte , fofern jedoch der
Kurswert höher ift , zum Kurswerte , die Schuldverfchreibungen der anderen deutfehen
Bundesftaaten , fowie die Stamm - und Stamm -Prioritäts -Aktien und die Prioritätsobligationen
derjenigen Eifenbahnen , deren Erwerb durch den preußifchen Staat gefetzlich genehmigt
ift , zum Kurswerte , die übrigen bei der deutfehen Reichsbank beleihbaren Effekten zu
dem dafelbft beleihbaren Bruchteil des Kurswertes .

8) Depotfeheine der Reichsbank oder der Königlichen Seehandlung (Preußifchen
Staatsbank ) über hinterlegte , verpfändungsfähige (vergl . zu 7) Wertpapiere werden entgegen¬
genommen , wenn gleichzeitig eine Verpfändungsurkunde des Unternehmers und eine
Aushändigungsbefcheinigung der Reichsbank oder der Königlichen Seehandlung (Preu¬
ßifchen Staatsbank ) nach Anordnung der Verwaltung überreicht wird .

9) Sparkaffenbücher werden nach dem Ermeffen der Verwaltung angenommen .
Gleichzeitig ift über das Sparkaffenguthaben eine Verpfändungsurkunde nach Anordnung
der Verwaltung auszuftellen .

10) Wechfel werden nach dem Ermeffen der Verwaltung angenommen , wenn fie
an den durch die zuftändige Verwaltungsbehörde vertretenen Königl . Fiskus bei Sicht
zahlbar , gezogen und akzeptiert find , eigene Wechfel nur , wenn fie bei Sicht zahlbar
und avaliert find und wenn als Wechfelnehmer der Fiskus bezeichnet ift.

11 ) Die Ergänzung einer Pfandbeftellung kann gefordert werden , falls diefe infolge
teilweifer Inanfpruchnahme oder bei den gemäß Abfatz 7 lediglich zum Kurswerte nicht
aber auch zum Nennwerte anzunehmenden Wertpapiere infolge eines Kursrückganges
nicht mehr genügend Deckung bietet .

12) Die Befriedigung aus den verpfändeten Schuldbuchforderungen , Wertpapieren ,
Depotfeheinen , Sparkaffenbüchern und Wechfeln erfolgt nach den gefetzlichen Be-
ftimmungen . Die Verwaltung behält fich das Recht vor , jederzeit an Stelle einer in
Wechfeln oder Bürgfchaften beftellten Sicherheit anderweit Sicherheit zu fordern .

13 ) Wertpapieren find ftets die Erneuerungsfeheine beizufügen .
14) Zins -, Renten - und Gewinnanteilfcheine können dem Unternehmer auf Grund

- des Vertrages beiaffen werden . Andernfalls werden fie fo lange , als nicht eine Ver¬
äußerung der Wertpapiere zur Deckung entftandener Verbindlichkeiten in Ausficht ge¬
nommen werden muß , an den Fälligkeitstagen dem Unternehmer ausgehändigt .

15) Die Verwaltung überwacht nicht , ob die ihr verpfändeten Wertpapiere , Depot-
fcheine , Sparkaffenbücher und Wechfel zur Auszahlung ausgerufen , ausgeloft oder ge¬
kündigt werden , oder ob fonft eine Veränderung betreffs ihrer eintritt . Hierauf zu
achten und das Geeignete zu veranlaffen , ift lediglich Sache des Verpfänders , den auch
allein die nachteiligen Folgen treffen , wenn die nötigen Maßregeln unterbleiben .

16) Die Rückgabe der Pfänder , foweit fie für Verbindlichkeiten des Unternehmers
nicht in Anfpruch zu nehmen find , erfolgt , falls fie nicht als Generalpfand beftellt find
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zu drei Fünfteln (s/5 ) des Gefamtbetrages , nachdem der Unternehmer die bedingungs¬

weife Ausführung der Leiftung oder Lieferung bewirkt hat . Die Rückgabe der übrigen

zwei Fünftel (2/5 ) findet ftatt , wenn die Zeit der etwa vorgefehenen Gewährleiftung

abgelaufen ift und die Erfatzanfprüche erledigt find . In Ermangelung anderweiter Ver¬

abredung gilt als bedungen , daß die Pfänder in ganzer Höhe zur Deckung der aus der

Gewährleiftung fich ergebenden Verbindlichkeiten einzubehalten find .

§ 18. Übertragbarkeit des Vertrages .

1) Ohne Genehmigung der Verwaltung darf der Unternehmer feine vertragsmäßigen

Verpflichtungen nicht auf andere übertragen .
2) Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages in Konkurs , fo ift die

Verwaltung berechtigt , den Vertrag mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben .

Auch kann die Verwaltung den Vertrag fofort auflöfen , wenn das Guthaben des Unter¬

nehmers ganz oder teilweife mit Arreft belegt oder gepfändet wird .

3) Bezüglich der in diefen Fällen zu gewährenden Vergütung fowie der Gewährung

von Abfchlagszahlungen finden die Beftimmungen des § 12 finngemäße Anwendung .

4) Für den Fall , daß der Unternehmer mit Tode abgehen Tollte , bevor der Ver¬

trag vollftändig erfüllt ift , hat die Verwaltung die Wahl , ob fie das Vertragsverhältnis

mit feinen Erben fortfetzen oder es als aufgelöft betrachten will .

5) Macht die Verwaltung von den ihr nach Abfatz 2 und 4 zuftehenden Rechten

Gebrauch , fo teilt fie dies dem Konkursverwalter oder dem Unternehmer oder feinen

Erben mittels eingefchriebenen Briefes mit . Erfolgt keine Mitteilung , fo ift anzunehmen ,

daß fie auf der Erfüllung oder Fortfetzung des Vertrages befteht .

§ 19 . Gerichtsftand .

Für die aus diefem Vertrage entfpringenden Rechtsftreitigkeiten hat der Unter¬

nehmer — unbefchadet der in § 20 vorgefehenen Zuftändigkeit eines Schieds¬

gerichtes — bei dem zuftändigen Gerichte , in deffen Bezirk die denVertrag abfchließende

Behörde ihren Sitz hat , Recht zu nehmen .

§ 20 . Schiedsgericht .

1 ) Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten ,

fowie über die Ausführung des Vertrages find zunächft der vertragfchließenden Behörde

zur Entfcheidung vorzulegen .
2 ) Die Entfcheidung diefer Behörde gilt als anerkannt , falls der Unternehmer

nicht binnen 4 Wochen vom Tage der Zuftellung der Behörde anzeigt , daß er auf

fchiedsrichterliche Entfcheidung über die Streitigkeiten antrage .

3) Die Fortführung der Leiftungen oder Lieferungen nach Maßgabe der von der

Verwaltung getroffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden .

4) Auf das fchiedsrichterliche Verfahren finden die Vorfchriften in §§ 1025 bis

1048 der deutfchen Zivilprozeßordnung Anwendung .

5) Falls über die Bildung des Schiedsgerichtes durch die befonderen Vertrags¬

bedingungen abweichende Vorfchriften nicht getroffen find , ernennen die Verwaltungen

und der Unternehmer je einen Schiedsrichter . Die Schiedsrichter Tollen nicht gewählt

werden aus der Zahl der unmittelbar Beteiligten oder derjenigen Beamten , zu deren

Gefchäftskreis die Angelegenheit gehört hat .
6) Falls die Schiedsrichter fich über einen gemeinfamen Schiedsfpruch nicht

einigen können , wird das Schiedsgericht durch einen Obmann ergänzt . Diefer wird

von den Schiedsrichtern gewählt oder , wenn fie fich nicht einigen können , von dem
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Leiter derjenigen benachbarten Provinzialbehörde desfelben Verwaltungszweiges ernannt ,
deren Sitz dem Sitze der vertragfchließenden Behörde am nächften belegen ift.

7) Der Obmann hat die weiteren Verhandlungen zu leiten und darüber zu be¬
finden , ob und inwieweit eine Ergänzung der bisherigen Verhandlungen (Beweisaufnahmen
ufw .) ftattzufinden hat . Die Entfcheidung über den Streitgegenftand erfolgt nach
Stimmenmehrheit .

8 ) Beftehen in Beziehung auf Summen , über welche zu entfcheiden ift , mehr als
zwei Meinungen , fo wird die für die größte Summe abgegebene Stimme der für die
zunächft geringere abgegebenen hinzugerechnet .

9) Über die Tragung der Koften des fchiedsrichterlichen Verfahrens entfcheidet
das Schiedsgericht nach billigem Ermeffen .

10) Wird der Schiedsfpruch in den im § 1041 der Zivilprozeßordnung bezeich-
neten Fällen aufgehoben , fo hat die Entfcheidung des Streitfalles im ordentlichen Rechts¬
wege zu erfolgen .

§ 21 . Koften und Stempel .
1 ) Briefe und Depefchen , welche den Abfchluß und die Ausführung des Vertrages

betreffen , werden beiderfeits freigemacht .
2) Die Portokoften für Geld - und fonftige Sendungen , welche im ausfchließlichen

Intereffe des Unternehmers erfolgen , trägt diefer .
3) Die Stempelfteuer trägt der Unternehmer nach Maßgabe der gefetzlichen Be-

ftimmungen . Auch diejenigen Stempelbeträge find von dem Unternehmer zu zahlen,
die von der Steuerbehörde etwa nachträglich gefordert werden .

4) Die übrigen Koften des Vertragsabfchluffes fallen jedem Teile zur Hälfte zurLaft .
Anerkannt . . . . den . . . ten ig . . (Der Unternehmer .)

6 . Kapitel .
Befondere Vertragsbedingungen ,

Inhalt der
Die jedem Vertrage beizufügenden „ Behinderen Bedingungen " beftehen :

befonderen 1 ) aus einem allgemeinen Teil , der bei allen Arbeiten und Lieferungen nach
Bedingungen porm uncj wefentlichem Inhalt derfelbe bleibt, undnd techmfchen '
vorichriften . 2 ) aus den technifchen Vorfchriften , die je nach dem Gegenftande der Ver¬

dingung verfchieden find.
Der allgemeine Teil befteht nach der in Preußen geltenden , wiederholt erwähnten

» Dienftanweifung « aus folgenden Paragraphen :
§ l . Gegenftand des Vertrages ,
§ 2 . Umfang der Leitungen des Unternehmers ;
§ 3 . Nebenleiftungen ;
§ 4. Beginn , Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Lieferungen ;
§ 5 . Berechnung der dem Unternehmer zuftehenden Vergütung (einfchl . der Ver¬

gütung für Tagelohnarbeiten ) ;
§ 6 . Zahlungen ;
§ 7 . Höhe der Vertragsftrafe ;
§ 8 . Sicherheitsleiftung ;
§ 9 . Gewährleiftung ;
§ 10 . Schiedsgericht ;
§ 11 . Rechnungsaufftellung ;

Wogegen die technifchen Vorfchriften folgendes enthalten müffen :
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